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Gliederung der Präsentation:

�Regionalplan Ruhr

• allgemeine Informationen

�Regionalplan Ruhr

• Themen und Inhalte des Regionalplans

• Inhalte der Vorlage

�
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�Regionalplan Ruhr

allgemeine Informationen• allgemeine Informationen

Folie 305.02.2019 | Stabsstelle Planung und Mobilität



Regionalplan Ruhr

�Verfahrensablauf Aufstellung Regionalplan

Informelles Verfahren seit 2011

Erarbeitungsbeschluss  06.07. 2018 

Begleitung durch den 
Facharbeitskreis 
Regionaler Diskurs

Regionalforum Wege am 14.11.2017

Erarbeitungsbeschluss  06.07. 2018 

Beteiligung inkl. Öffentlichkeit
v. 27.08.2018 – 27.02.2019

Aufstellungsbeschluss =Abschluss

Anzeige und Veröffentlichung
im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
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Regionalplan Ruhr

�Planungsebenen in NRW

Landesentwicklungsplan
Maßstab 1 : 300.000

Regionalplan Ruhr
Maßstab 1 : 50.000 Gegenstrom

Lt. Auskunft vom MWIDE NRW wird 
das Änderungsverfahren zum LEP 
NRW frühestens im 2. Quartal 2019 
beendet sein. 

Flächennutzungsplan
Maßstab 1 : 10.000

Bebauungsplan
Maßstab 1:1.000

Gegenstrom
prinzip
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Regionalplan Ruhr

� maßgebliche Inhalte und Themen des Regionalplanes:

• Siedlungsflächenentwicklung inkl. der Bedarfsberechnung

• Räumliche Entwicklung von Gewerbe und Industrie inkl. der 

Festlegung von Regionalen Kooperationsstandorten

Großflächiger Einzelhandel• Großflächiger Einzelhandel

• Freiraumentwicklung

• Schutz von Natur und Landschaft

• Bodenschutz; Grundwasser- und Gewässerschutz 

• Vorranggebiete für die Windenergie

• Verkehrsinfrastruktur
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Regionalplan Ruhr

� Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von 
räumlich und/oder sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom 
Träger der Landesplanung- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen. Sie 
sind von dem in § 4 Abs. 1 ROG aufgeführten Adressaten zu 
beachten; d.h., es handelt sich um Festlegungen, die nicht durch 
eine Abwägung überwindbar sind. eine Abwägung überwindbar sind. 
z.B. Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in ASB

� Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für nachfolgende 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen. Sie sind zu 
berücksichtigen; d.h., sie sind mit dem ihnen zukommenden 
Gewicht in die Abwägung einzubeziehen.
z.B. Repowering von Windenergie ermöglichen
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�Regionalplan Ruhr

Themen und Inhalte des Regionalplans (Gewerbe)• Themen und Inhalte des Regionalplans (Gewerbe)

• Inhalte der Vorlage
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Regionalplan Ruhr

� Thema: Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

(GIB); Seite

� Gemeinsame Entwicklung einer neuen Berechnungsmethodik

� Neues Instrument „Regionale Kooperationsstandorte“

• hierfür gesonderte Methodik• hierfür gesonderte Methodik

• Ziel große zusammenhängende Gewerbefläche

• Mindestgröße bei Ansiedlungen von 8 ha netto

� Grundlage u.a. Regionales Wirtschaftsflächenkonzept Kreis Unna 
08.2015

� Stichtagsregelung 01.01.2000 für Flächennutzungspläne; keine 
Rücknahme bei Bedarfsüberhang 
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Regionalplan Ruhr
Thema: Gewerbeflächen

Gewerbe und Industriebereiche GIB

(3 Säulen)

lokale 
Gewerbeflächen-

standorte

Bedarf einer 
einzelnen Kommune

interkommunale 
Gewerbeflächen-

standorte

kumulierter lokaler 
Bedarf mehrerer 

Kommunen

Regionale

Kooperations-
standorte

berühren nicht 
den lokalen 

Bedarf

(Sonderkonto)
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Regionalplan Ruhr

� Thema: 670 ha GIB (lokaler Bedarf) 

� errechneter Bedarf; noch nicht räumlich festgelegt; siehe 

Begleitantrag RVR-VV vom 06.07.2018 (DS 13/1157)

� Position RVR� Position RVR

noch keine Aussagen

� Position Kreis Unna/Kommunen

Neues Instrument (Stichwort Regionaler Gewerbeflächenpool) zur 

Regelung der Bedarfssituation wird erwartet 
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Regionalplan Ruhr

� Tabelle: Arbeitslosenquoten im Vergleich

Dez 18 Arbeitslose Arbeitslosequote *)

Deutschland 2.209.546 4,9

NRW 614.753 6,4
Reg.-Bez. 
Düsseldorf 202.171 7,3

Reg.-Bez. Köln 143.828 6,0

Folie 1305.02.2019 | Stabsstelle Planung und Mobilität

Reg. Bez. Köln 143.828 6,0

Reg.-Bez. Münster 82.087 5,7

Reg.-Bez. Detmold 55.422 4,9

Reg.-Bez. Arnsberg 131.245 6,8

Metropole Ruhr 230.416 8,6

Kreis Unna 14.156 6,7

*) Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit



Regionalplan Ruhr

� Thema: Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

(GIB)

Regionale Kooperationsstandorte
Festlegungen im 
Regionalplanentwurf
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� Thema: Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

(GIB) (Regionale Kooperationsstandorte); Seite

� Position Kreis Unna

� Initialansiedlung bzw. Erstansiedlung

� Mindestgröße bei Initialansiedlung von 5 ha netto

� Kooperationsgedanke erfüllt durch WFG 

� Weiterentwicklung des Instrumentes für neue bzw. Nachmeldungen 

von Regionalen Kooperationsstandorten
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� Thema: Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB)

� Prüfauftrag Werne 
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Zeitschiene lt. AK Regionaler Diskurs v. 29.11.2018

Folie 1705.02.2019 | Stabsstelle Planung und Mobilität



Regionalplan Ruhr

Der Regionalplan ist 

nicht in Stein gemeißelt
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nicht in Stein gemeißelt



Regionalplan Ruhr/Handlungsprogramm

Beteiligungsprozess im Überblick:

� Beteiligungszeitraum für Regionalplan und Handlungsprogramm: 

� 27.08.2018 – 27.02.2019 für die Öffentlichkeit; 
die Beteiligung der Behörden und Institutionen startete ebenfalls am die Beteiligung der Behörden und Institutionen startete ebenfalls am 
27.08.2018; Abgabefrist für die Stellungnahme: 01.03.2019

� Unterlagen liegen im Büro B. 205 im Kreishaus Unna während der 
Öffnungszeiten zur Einsicht bereit und sind unter folgendem Link 
auf der Homepage des Regionalverbandes Ruhr verfügbar:
www.regionalplanung.rvr.ruhr
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Regionalplan Ruhr/Handlungsprogramm

Vielen Dank für IhreVielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!
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